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Die Schulordnung der Humboldtschule
Ziel der gemeinsamen Arbeit an der HUS ist es in gegenseitiger Achtung und Offenheit ein
friedliches Zusammenleben und ein erfolgreiches Lernen und Lehren zu ermöglichen.„Wir alle wollen
verantwortlich handeln, uns gegenseitig unterstützen und das Schulleben gemeinsam gestalten.“ (zit.
aus der Schulvereinbarung der HUS, 2007)

Das Schulleben soll nach den Regeln der Schulordnung und der
Schulvereinbarung gestaltet werden:
¨ Jede(r) erscheint pünktlich zum Unterricht.
¨ Jede Unterrichtsgruppe ist für ihren Unterrichtsraum verantwortlich, alle vermeiden Müll
¨ Kaugummikauen ist auf dem Schulgelände verboten.
¨ Handys, Foto- /Filmgeräte und MP3-Player müssen in den Gebäuden ausgeschaltet sein.
¨ Rauchen, Alkoholgenuss und der Konsum anderer Drogen sind an unserer Schule verboten.

Aus Gründen der Sicherheit, der Gesundheit und aus versicherungs-
rechtlichen Gründen gilt Folgendes:

Die Schülerinnen und Schüler...
¨ … der Klassen 5 – 9 (G9/10) bleiben während der gesamten Unterrichtszeit - auch in den

Freistunden - auf dem Schulgelände.
¨ ... der Klassen 5 – 9 (G9/10) verbringen die großen Pausen auf dem Pausenhof. An Regentagen

dürfen sie sich in der Halle und im E- Bau aufhalten.
¨ ... müssen auf dem Weg von und zu den Turnhallen die Übergänge an den Ampeln benutzen.

¨ Ball- und Bewegungsspiele in der Halle sowie Schneeballwerfen auf dem Schulgelände sind
nicht erlaubt.

¨ Das Benutzen von Rollern, Skateboards, Inlinern etc. auf dem Schulgelände ist nicht zulässig.
¨ Fahrräder, Motorräder und Autos sollen nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen abgestellt

werden.

Ergänzende Hinweise
Ab der 8. Klasse ist das Essen im Krankenhaus erlaubt, dabei erlischt jedoch der Versicherungs-
schutz seitens der Schule.
Mit einer schriftlichen Genehmigung seitens der Eltern dürfen sich Schüler in der Mittagspause zum
Essen nach Hause begeben. (Formulare gibt es im Sekretariat)
Das Fotografieren und Filmen ist auf dem Schulgelände nur mit Erlaubnis der Schulleitung gestattet.
In den Pausen soll das Medienzentrum nur zur Bücherausleihe genutzt werden.
Bei Verstößen gegen diese Schulordnung werden pädagogische Maßnahmen und Ordnungs-
maßnahmen nach den gültigen Erlassen ergriffen, um Einsicht zu schaffen und einen eventuell
entstandenen Schaden wieder gut zu machen.

Von der Schulkonferenz verabschiedet im Juni 2009.
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